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Lebens seinem Absolutheitsanspruch unterworten hatte und damıt dıe okalen Welten aufgebro-
chen hatte. Die populare Kultur setzte Söffentlich keinen Widerstand mehr der Kultur der Eliten eNt-

LDer Vertasser zeıgt diesen Proze(ß u. den Beispielen Fluchen, Sonntagsheiligung, Fest-
tagskultur un! Sexualmoral. Inwieweıt damıt schon die Werte be1l allen Untertanen internalı-
sıert9mu{fß angesichts der tehlenden Quellen offen Jeiben Nachweiısbar 1St jedoch, da{fß ber
das verbesserte Bildungsniveau, vermuittelt durch deutsche Schulen un: verbesserten Katechismus-
unterricht, das relig1Ööse Wıssen größer wurde. Dıiıe bessere Bıldung des einzelnen hatte jedoch uch
ihre Ambivalenz, eınerseıts törderte S1e dıe Akkulturatıion, andererseıts befähigte S1e eiınem UuUftfO-

Umgang mıt dem Medium uch Die »Frommen«, dıe dıe relig1ösen und soziokulturellen
Forderungen der Orthodoxen Predigt internalisiert hatten, kritisıerten die orthodoxe Praxıs und
rohten Zur Problemgruppe werden.

Wäiährend ın der Ulmer Herrschaftt auch 1mM Jahrhundert der kosmologische Entwurt der
Welt, begründet durch die lutherische Orthodoxıe, gültıg blieb, vollzog sıch 1n anderen Staaten WwI1ıe
Preufßen der Österreich die Enttheologisierung des Staates. Primärer 7 weck des Staatshandelns
wurde U  3 1n diesen absolutistischen Staaten die Glückseligkeit der Untertanen, nıcht dle Sorge tür
dıe Gottseligkeıt. Beıtrag der lutherischen Orthodoxıie ZUur Moderne bleibt jedoch, durch Verdrän-
SUunNng der Magıe ZUur Entzauberung der Welt beigetragen haben und die Ausbildung der abendlän-
ıschen Vorstellung der Person gefördert haben.

Der Vertasser zeichnet eın tacettenreiches Biıld des Transformationprozesses zwischen 1640 und
1/40 Der lutherischen Orthodoxıe, die gesamtgesellschaftlichen Anspruch auf eıne CUEC ertord-
HNUNS erhob, stellt die populare Kultur der okalen Welten gegenüber. Gerade 1ın dı SCr Auswer-

at und Kulturtung der Quellen oibt der Vertasser eınen taszınıerenden Einblick 1n Alltag, Ment
dieser okalen Welten und iıhres Akkulturationsprozesses. Andrea Polonyı

HEINRICH ICHARD SCHMIDT: Dort und Religion. Retormuierte Sittenzucht ın Berner Landgemeın-
den der Frühen Neuzeıt (Quellen und Forschungen ZUT!r Agrargeschichte, Bd 41) Stuttgart:
Lucıus Lucıus 1995 X V, 475 S) zahlreiche Graphiken, Diskette. Geb 128,—.

Frklärtes Ziel des A4UsS der Blickleschule hervorgegangenen Vertassers 1st CD, ber die Tätigkeıit retor-
mierter Sıttengerichte den »Verchristlichungsanspruch der Reformation« 1n der Lebenswelt des Dor-
fes überprüfen, d.h. fragen, Ww1e€e sıch »dıe RelıgionBUCHBESPRECHUNGEN  265  Lebens seinem Absolutheitsanspruch unterworfen hatte und damit die lokalen Welten aufgebro-  chen hatte. Die populare Kultur setzte öffentlich keinen Widerstand mehr der Kultur der Eliten ent-  gegen. Der Verfasser zeigt diesen Prozeß u.a. an den Beispielen Fluchen, Sonntagsheiligung, Fest-  tagskultur und Sexualmoral. Inwieweit damit schon die neuen Werte bei allen Untertanen internali-  siert waren, muß angesichts der fehlenden Quellen offen bleiben. Nachweisbar ist jedoch, daß über  das verbesserte Bildungsniveau, vermittelt durch deutsche Schulen und verbesserten Katechismus-  unterricht, das religiöse Wissen größer wurde. Die bessere Bildung des einzelnen hatte jedoch auch  ihre Ambivalenz, einerseits förderte sie die Akkulturation, andererseits befähigte sie zu einem auto-  nomen Umgang mit dem Medium Buch. Die »Frommen«, die die religiösen und soziokulturellen  Forderungen der orthodoxen Predigt internalisiert hatten, kritisierten die orthodoxe Praxis und  drohten zur Problemgruppe zu werden.  Während in der Ulmer Herrschaft auch im 18. Jahrhundert der kosmologische Entwurf der  Welt, begründet durch die lutherische Orthodoxie, gültig blieb, vollzog sich in anderen Staaten wie  Preußen oder Österreich die Enttheologisierung des Staates. Primärer Zweck des Staatshandelns  wurde nun in diesen absolutistischen Staaten die Glückseligkeit der Untertanen, nicht die Sorge für  die Gottseligkeit. Beitrag der lutherischen Orthodoxie zur Moderne bleibt jedoch, durch Verdrän-  gung der Magie zur Entzauberung der Welt beigetragen zu haben und die Ausbildung der abendlän-  dischen Vorstellung der Person gefördert zu haben.  Der Verfasser zeichnet ein facettenreiches Bild des Transformationprozesses zwischen 1640 und  1740. Der lutherischen Orthodoxie, die gesamtgesellschaftlichen Anspruch auf eine neue Wertord-  nung erhob, stellt er die populare Kultur der lokalen Welten gegenüber. Gerade in dieser Auswer-  ät und Kultur  tung der Quellen gibt der Verfasser einen faszinierenden Einblick in Alltag, Ment  dieser lokalen Welten und ihres Akkulturationsprozesses.  Andrea Polonyi  HEINRICH RICHARD SCHMIDT: Dorf und Religion. Reformierte Sittenzucht in Berner Landgemein-  den der Frühen Neuzeit (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, Bd. 41). Stuttgart:  Lucius & Lucius 1995. XV, 425 S., zahlreiche Graphiken, 1 Diskette. Geb. DM 128,-.  Erklärtes Ziel des aus der Blickleschule hervorgegangenen Verfassers ist es, über die Tätigkeit refor-  mierter Sittengerichte den »Verchristlichungsanspruch der Reformation« in der Lebenswelt des Dor-  fes zu überprüfen, d.h. zu fragen, wie sich »die Religion ... lokal, d.h. in den ländlichen Gemeinden  des Staates Bern, im Alltag präsentiert« (S. 2). Konzipiert ist die an der Universität Bern entstandene  Habilitationsschrift als Fallstudie: Im Zentrum der Untersuchung stehen die Kirchspiele Vechingen  und Stettlen, Orte, die einerseits eine hohe Quellendichte aufweisen (insbesondere eine vollständige,  vom ausgehenden 16. bis in das 19. Jahrhundert reichende Serie der zentralen Quellengattung, der  Chorgerichtsmanuale), andererseits nahe zum Zentrum der Macht — in diesem Fall der Berner  Obrigkeit - liegen. Um das 16. Jahrhundert — vor allem zur Einordnung der Vechinger und Stettler  Daten — in den Blick zu bekommen, werden überdies die für die Jahre 1540-1561 sowie 1578-1596  überlieferten Chorgerichtsakten der Stadt Biel (heute ein Stadtteil Berns) herangezogen. Über die  dergestalt gewährleistete Herrschaftsnähe soll sichergestellt werden, daß »nicht abgelegene Rand-  zonen, in denen ein erzieherischer Impuls wenig zu verspüren war, für »typisch« erklärt werden«  (S. 15). Ob die Auswahl der Gemeinden in jeder Beziehung als glücklich zu bezeichnen ist, darf  allerdings bezweifelt werden. Wer den Verchristlichungsimpuls der Reformation im Dorf »messen«  will, sollte um die Skalierung des obrigkeitlichen Einflusses bemüht sein, da — wenn überhaupt - nur  so die autochthone Religiosität des Dorfes greifbar wird. Gerade das Untersuchungsziel des Verfas-  sers hätte es also eher nahe gelegt, seine Aufmerksamkeit auf Dörfer unterschiedlicher Herrschafts-  nähe zu richten anstatt mehrere Dörfer eines Typus zu untersuchen.  Überbewertet sollte diese Kritik allerdings nicht werden. Denn die Arbeit präsentiert in jedem  ihrer einzelnen Kapitel (Sittenzucht zwischen Norm und Sozialstruktur - Religion und Kirche —  Sexualität - Ehe - Nachbarschaft) hochinteressante Ergebnisse. Reflektiert ist auch der stets identi-  sche Aufbau der einzelnen Teilabschnitte, in dem Forschungsüberblick, aus der obrigkeitlichen Ge-  setzgebung sowie der chorgerichtlichen Praxis erhobene normative Grundlagen, narrative Szenarien  sowie quantitative Analyse auf einander folgen, ehe die entscheidenden Ergebnisse in einer Zusam-  menfassung gebündelt werden. Daß angesichts der überbordenden Fülle an Literatur die eine oderlokal, d.h ın den landlıchen Gemeinden
des Staates Bern, 1Im Alltag präsentiert« S 2) Konzıipiert 1St die der Unıhversıität Bern entstandene
Habilitationsschrift als Fallstudie: Im Zentrum der Untersuchung stehen die Kırchspiele Vechingen
und Stettlen, ÖOrte, die einerseılts eıne hohe Quellendichte aufweisen (insbesondere 1ne vollständige,
VO' ausgehenden bıs 1ın das Jahrhundert reichende Serıie der zentralen Quellengattung, der
Chorgerichtsmanuale), andererseıts nahe ZU entrum der Macht 1n diesem Fall der Berner
Obrigkeıt lıegen. Um das Jahrhundert VOTr em ZUr!r Einordnung der Vechinger und Stettler
Daten 1ın den Blick bekommen, werden überdies dıe für die Jahre jrn SOWIE M ]596
überlieferten Chorgerichtsakten der Stadt 1e] (heute eın Stadtteil Berns) herangezogen. Über die
dergestalt gewährleistete Herrschattsnähe oll siıchergestellt werden, da{fß »nıcht abgelegene and-
Nn, ın denen eın erzieherischer Impuls wen1g verspuren WAal, für stypisch: erklärt werden«
(3 15) Ob die Auswahl der Gemeinden ın jeder Beziehung als glückliıch bezeichnen 1St, dart
allerdings bezweıtelt werden. Wer den Verchristlichungsimpuls der Retormatıiıon 1m Dort INCSSCI1«

will, sollte die Skalıerung des obrigkeıitlichen Einflusses bemüht se1n, da WEeNn überhaupt 1U
die autochthone Religiosıtät des Dortes greifbar WIr!| d Gerade das Untersuchungsziel des Vertas-

SCI'5 hätte CS Iso eher nahe gelegt, seıne Aufmerksamkeit auf Dörter unterschiedlicher Herrschafts-
nähe richten anstLatt mehrere Dörter eiınes TIypus untersuchen.

UÜberbewertet sollte diese Krıitik allerdings nıcht werden. Denn dıe Arbeıt präsentiert ın jedem
ıhrer einzelnen Kapıtel (Sittenzucht zwıischen Norm und Sozijalstruktur Religion und Kırche
Sexualıtät Ehe Nachbarschaft) hochinteressante Ergebnisse. Reflektiert 1st uch der iıdent1-
sche Aufbau der einzelnen Teilabschnitte, 1n dem Forschungsüberblick, aAus der obrigkeitlichen Ge-
setzgebung SOWI1e der chorgerichtlichen Praxıs erhobene normatıve Grundlagen, narratıve Szenarıen
SOWIe quantıtatıve Analyse auf einander tolgen, ehe dle entscheidenden Ergebnisse 1n eiıner Zusam-
menfassung gebündelt werden. Da{fß angesıchts der überbordenden Fülle Literatur die ıne der
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andere Darstellung vermifßt werden INag, versteht sıch VO selbst. Insgesamt 1st Schmidt eschei-
nıgen, sıch durchweg autf dem Stand der Forschung bewegen.

Dıie Fülle der Ergebnisse 1M Rahmen einer Rezension ANSCMCSSCH würdigen wollen, 1Sst
schlechterdings unmöglıch. Im Bereich VO Kırche und Religion konstatiert der Vertasser eıne
»Entmagıiusierung« S 354) des Weltbildes (indızıert 1mM Rückgang der schweren Fluchens
verhängten Straten be1 gleichzeitiger Zunahme des Delikts als solchem), begleitet VO eiınem in der
zweıten Hältte des Jahrhunderts deutlich greifbaren Trend der Entchristlichung (abzulesen
den Klagen der Geıistlichen über den Stand des relig1ösen Wıssens, Verstöße die Sonntagshei-lıgung und ahnliches me. Ungefähr 1m gleichen Zeıtraum zeichnen sıch uch Veränderungen 1mM
Bereich VO Sexualıtät und Ehe ab In der Sexualethik, die Schmidt als Gradmesser tür dıe innere
Konfessionalisierung aNSeETZL, 1St ıne derart explosionsartige Zunahme der Paternitätsklagen VelI-
zeichnen, da{fß sıch die Tätigkeıit des Chorgerichts 1m Bereich der Sexualzucht VO der Prophylaxe
Zur Schadensregulierung verschob: Die Zahl der AnklagenN »Hurerei« WAar deutlich rückläu-
fig, verhandelt wurden zunehmend 1Ur noch die Fälle, die einer Schwangerschaft geführt hatten.
Gleichzeitig rhöhte sıch 1m Jahrhundert dıe Zahl der verhandelten Ehekonflikte, wobel sıch die
Ursachen der Streitigkeiten Aaus dem ökonomischen 1n den emotionalen Bereich verschoben. So-
wohl die als »sexuelle Revolution« bewerteten Veränderungen 1m Bereich vorehelicher Sexualıtät als
uch die der gestiegenen Zahl der Scheidungsbegehren abzulesende sinkende Bındungskraftder Ehe rklärt der Vertasser VOT allem mıiıt Veränderungen 1M soz10ökonomischen Bereıich, der Ent-
stehung einer 1Ur lose 1ın die kommunale Gemeıinschaft eingebundenen Handwerkerschaft 1mM Um -
eld der Protoindustrialisierung, und durch einen veränderten Stellenwert der »Liebe« ın der kollek-
tiven Sensı1bilıität. Das Bündnıs zwıschen Chorgericht und Frauen habe tradierte männliche Verhal-
tenNSMUSTIE (etwa ım Bereich Alkoholkonsum) diskreditiert und damit die patrıarchalısche Stellungdes ausvaters VO partnerschaftlichen, VO Liebe getragenen Beziehungen geschwächt.Als nıcht-intendierte Nebenwirkung habe dann allerdings dıe Emotionalısierung der FEhe MmMI1t dazu
geführt, da{fß den veränderten Bedingungen des Jahrhunderts die Ehe als solche brüchigwurde Im Bereich der Nachbarschaftsdelikte zeıgt sıch 1n der Praxıs der Chorgerichte dasselbe, aut
Sozijabilität zıelende Aktionsmuster WI1e beı der Regulierung ehelicher Kontlikte Die emotional
terfütterte Versöhnung der Konfliktparteien 1St das prıimäre Ziel allen Handelns. Dabe: erweısen
sıch christliche und kommunale Werte ın hohem Maife als kongruent, verschmuilzt das christliche
Liebesgebot mıt dem kommunalen Wert der u  n Nachbarschafrt. Um die Mıtte des Jahrhun-derts allerdings verliert das Chorgericht seıne bis dato zentrale Funktion als Schlichtungsinstanz für
die besitzbäuerliche Schicht: Angeklagt tinden sıch jetzt VOT allem die nıchtbäuerlichen
Schichten, die Knechte und Handwerker. Das Gericht fungiert Jetzt eindeutig als Dıszıplinierungs-iınstanz 1mM Interesse der dörtlichen Ehrbarkeit. Insgesamt zeıgt sıch, chmidt, da{fß die Chorge-richte dem Verchristlichungsanspruch der Reformation auf Dauer nıcht Zur Durchsetzung verhel-
ten konnten. Dıie ethisch-religiöse Zentrierung, die noch das Jahrhundert ausgezeichnet habe,
lıeft 1m Jahrhundert bedingt durch den Vertall der Vorstellung des »ZOrnıgen« Gottes AUsS. Mıt
ıhr verlor das Chorgericht Akzeptanz iın der dörtlichen Gemeinschafrt: Von 1U ru allein das
materielle Interesse VO schwangeren Frauen bzw. Eheleuten dıe chorgerichtliche Tätigkeıt.Über die Interpretation der Ergebnisse erd sıcher diskutiert werden zumal sıch chmidt 1n
seıner engagıerten und ambitionierten Einordnung seıner Forschungsergebnisse VO nahezu en
in der einschlägigen Forschung gehandelten Modellen mıittlerer Reichweite abgrenzt, se1l Max
Webers Rationalisierungstheorie, Norbert Elıas’ Theorie ber den Prozefiß der Zıviılısation, Gerhard
Oestreichs Sozialdıszıplinierungskonzept, die Akkulturationsthese der popular-culture-Forschungoder die namentlich VO Heınz Schilling propagıerte Verschmelzung VO Konfessionalisierung und
Sozialdıszıplinierung zu gesellschaftsgeschichtlichen Paradıgma. Recht geben 1st dem Vertasser
sıcher, wenn Zur Vorsicht beı der (häufig unreflektierten) Übernahme evolutionistischer Modelle
mahnt der VOT der Überschätzung der Macht des rühmodernen Staates Wırd die trühneu-
zeıtliche Gesellschaft jedoch als Konsensgesellschaft begriffen, dann wırd manche These des Vertas-
SsSCrTS fraglich. Dann erweılst sıch beispielsweise, da{fß® die Verbindung VO herrschaftlichen und NOS-senschatftlichen Elementen spezıfızıert 1n Form VO »Patriıarchat« und »Partnerschaft« eın
Proprium der protestantischen Konzeption der Ehe, sondern eın grundlegendes Strukturprinziptrühneuzeitlicher Gesellschaft W al. Das »genossenschaftliche« Element der frühneuzeitlichen Ehe-
konzeptionen ist iınfolgedessen weder speziıfısch protestantisch (geschweige denn reformiert), noch
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1St 1ın seıner bloßen Fxıstenz das generatıve Prinzıp der modernen, romantischen Liebe
Ebensowenig 1st dıie Tatsache, dafß das ausschließlich VO: Mannern besetzte Chorgericht über-
wıegend VO  - Frauen angerufen wurde und ın seiıner Rechtsprechung die Interessen VO: Frauen 1ın
em Ma(fe berücksichtigte, dahingehend interpretieren, dafß die Chorrichter »eınen Verchrist-
lıchungsimpuls ın bezug auf das Verhalten ın der Ehe weıtertrugen, der das bliche Ma{iß dessen
überschrıitt, W as als "rechtes Verhalten:« eiınes Hausvaters allgemeın anerkannt Wal, und der VO

Patrıarchat Zur Partnerschaft VOrauUSWI1eS« (D 352) her scheint sıch mır die chorgerichtliche Praxıs
der Modellierung des rechten Hausvaters Orlentiert aben, Ah einer durchaus emotional

unterfütterten hierarchıische und genossenschaftliche Flemente verbindenden Ehekonzeption. Die
Aktıvıtät der Chorgerichte bei der Regulierung ehelicher Kontlikte speıste sıch sicherlich uch nıcht
I11UI 4US den Idealen der retormierten Lehre, auf die der Vertasser rekurriert; enn nıcht unktio-
nıerende eheliche Gemeinschaften verstießen pCIr die kulturellen Werte der dörtlichen
Gemeinschatt und T, sotern die Konflikte 1m Bereich des »schlechten ausens« gründeten,
über die Verarmung zumindest potentiell eıne Bedrohung für dıe ohnehin knappen ökonomischen
Ressourcen des Dortes. deelle und materielle Interessen mıithin verschränkt, die Chorrichter
agıerten 1mM Bereich der Regulierung ehelicher Konflikte uch als Interessenvertreter der dörtliıchen
Oberschiucht. Da sı1e als solche VOI dem Hıntergrund explosionsartıg steigender Armenzahlen
uch 1m Bereich der Sexualethik agıerten (vgl die Ausführungen des Vertassers den Braut-
schwangerschaften und Armenehen), erwelst sıch das Chorgericht 1n hohem Mafßle als Herrschatts-
instrument der dörtlichen Ehrbarkeıt, 4US der sıch die Chorrichter ın ıhrer Mehrheıiıt uch rekru-
tierten. eın Versuch, sıch als neutrale Instanz über den Konfliktparteien präsentieren, wurde
infolgedessen selbst innerhalb des Dortes 1n Frage gestellt wenngleich sıcher nıcht bezweıteln
ISt, da{fß 1es uch seın konnte un! da{fß 1ın dieser Funktion uch 1n AnspruchSwurde.
ugleıic fungierte das Chorgericht ber uch ınfolge seıner doppelten Ausrichtung auft Obrigkeit
und örtliche Gesellschatt als Instanz kultureller Vermittlung: Wıe aAus den Ausführungen des Ver-
tassers ersichtliıch wırd, hatten dabe!i die normatıven Vorgaben, auf die dıe obrigkeitlichen Verord-
NUNgSCH dıe Chorrichter verpflichteten, ann dıe größten Chancen umgesetzLt werden, Wenn S1e
mıit kommunalen Werten (vgl 1Wa die Semantık VO »Nachbarschaft«, 307) kongruent
der 1M Interesse der dörflichen Obrigkeit lagen. Akzeptanzprobleme ergaben sıch VOT allem dann,
wWenn dıe kulturellen Codes wıe 1mM Bereich der Jugendkultur, der Sexualethik (Eheeinleitung)
der der obrigkeitlich intendierten relıg1ösen Durchdringung des Alltags divergierten. Fben diese
Dıvergenz wırd in der Akkulturationstheorie der popular-culture-Forschung thematiısıert wobeı
der Unterschied zwischen der Kultur der Elıten und der Kultur des Volkes Ja nıcht w1ıe be1 den k]las-
sıschen Darstellungen Delumeaus oder Muchembleds weıt Wwıe Hımmel und Hölle auseinander-
zuliegen raucht. Austauschbeziehungen oder Wertekongruenzen, wıe S1e wa Scribner postuliert
hat, können relatıv problemlos 1n das Modell integriert werden, die Durchsetzungsfähigkeit elıtä-
o Werte Prozesse des Aushandelns gekoppelt werden. Auch raucht die Bedeutung und die
FEffizienz der Selbstregulierungsmechanısmen regionaler bzw. okaler 5ysteme, denen dem Ver-
tasser Recht 1e] gelegen 1st (S. 369), nıcht 1ın Frage gestellt werden. Allerdings sollte dıe Neu-
bewertung des Regionalen/Lokalen nıcht weıt gehen, dafß darüber SOZUSaAHECN ın Umkehrung
des starken Staates der klassıschen Darstellungen ZU Absolutismus die Bedeutung des herr-
schaftlichen Moments Au den Augen verloren wırd. Insgesamt gesehen scheıint mır dle potentielle
Leistungsfähigkeit des Akkulturatiıonsmodells, Ww1e 6 ben skı7ziert wurde, jedenfalls dem Ansatz
Schmuidts überlegen se1ın, der Zzu Teil seıne eigenen Befunde VO einem weitgehenden
gesellschaftlichen Grundkonsens über zentrale Werte ausgeht und 1es uch terminologisch 1n der
ede VO »dem Christentum« S 353 u.ö.) zu Ausdruck bringt. Denn dıe Akkulturationstheorien
eröttfnen die Möglıichkeit, sowohl gleichzeitige unterschiedliche Perzeptionen des Christlichen ın
der trühneuzeitlichen Gesellschaft 1ın Rechnung tellen als uch die relıg1öse Prägung der Lebens-
welt varıabel seizen. Das Evolutionsmodell, dem der Verfasser seiınen dezidierten Vorbehal-
ten gegenüber teleologischen Vorstellungen de tacto tolgt VO: der postulıerten Christlichkeit des

Jahrhunderts Zzur Entchristlichung 1mM verliert ann freilich Plausibilität: S0 tinden sıch
eLit wa bereıts für das und Jahrhundert deutliche Hınweise darauf, da{fß die Religion keineswegs
iıne den Alltag durchdringende, das geEsSAMLE Leben bestimmende Macht WAäl, sondern eıner
Raum und Zeıt gebundenen ÖOkonomie unterworten wurde, dafß weiße Magıe mıiıt christlichen Vor-
stellungen vereinbar WAar und da{fß weıte Bereiche des Alltags 1ın der gesellschaftlichen Praxıs VO
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»säkularen« Normen und Wertvorstellungen bestimmt wurden. Es exıistierte mithin ıne VO der
Kultur der Elıten klar unterschiedene populare Kultur, dıe sıch ın iıhrer Wıderständigkeit dıe
obrigkeitlichen Versuche, ber Religion regulıerend 1ın den Alltag intervenıeren, besonders deut-
lıch greifen aäßt hne dafß deswegen (wıe be] Delumeau) dıe gesellschaftliche Praxıs der ländliıchen
Gesellschaft der trühen Neuzeıt ZUur Pagancn Kultur übersteigert und der elıtären Kultur dıametral
gegenübergestellt werden müßte. Fraglıch 1st allein die Schnittmenge, die sıch 4AUusS den verschiedenen
Vorstellungen ber »cdas« Christliche ergıbt. In dieser Perspektive betrachtet, wırd dıe These VO der
Entchristlichung des Jahrhunderts präzıser: der zweıten Hälftfte des Jahrhunderts meılnes
Erachtens revisıonsbedürttig. Für zußerst problematisch alte iıch die These des Zertalls der Zornes-
theologie 1mM Proze(ß der Säkularisierung, 1ın deren Gefolge dıe relig1öse Motivatıon der Sıttenzucht
hınfallig geworden se1l (S 353) Fur dıe gesellschaftlichen Eliten, uch tür die städtische Frömmigkeıt1sSt dies zweıtellos zutreffend (vgl wa Schlög] wobe! dies be1 den Vechinger und Stetteler
Geıistlichen keineswegs automatisch eiıner Vernachlässigung der Religionszucht führte ®)
Für die bäuerliche Religiosität dürtte jedoch her VO eiıner Perpetuierung des tradıtierten CGJottes-
bıldes auszugehen seın 1m (lutherischen) Württemberg 1st die relig1öse Praxıs noch 1m trühen

Jahrhundert VO o-ut-des Prinzıp bestimmt, erd Kontingenz in den Kategorıen VO (Jottes
Zorn un! (sottes Gnade gedeutet. Ob un! inwıeweıt be] diesem Teıl der ländlichen Bevölkerungaufgrund der VO Vertasser erhobenen Daten VO  - eiınem grundlegenden Wandel der relıgıösen Eın-
stellung (ım Sınne vermınderter »Christlichkeit«) geredet werden kann, wUur: de mır be1 der Lektüre
der Arbeiıit nıcht deutlich In dem 1mM Umteld der Protoijndustrialisierung MNCUu entstehenden un!|
zahlenmäßiger Bedeutung gewinnenden soz1almoralischen Miılieu der ländlichen Handwerker 1st
hingegen, W1€e Schmidt Recht mıt Nachdruck betont, eın Ausbruch aAus der tradıerten Religiositätverzeichnen. Zu fragen ware mıithin, inwıeweılt dıe Entchristlichung der ländlichen Gesellschaft
des 18 Jahrhunderts nıcht sozıal ditterenzieren und auf sozı1almoralische Miılieus respektive Lebens-
etile beziehen ware. Indizien der Arbeit, t1wa die ın sozlialgeschichtlicher Hınsıcht relatıv SCHC-rell gehaltenen Aussagen des Vertassers Zur Täterdelinquenz, könnten durchaus ın dieser Rıchtunginterpretiert werden. Der überzeugend herausgearbeitete Bedeutungsverlust der Chorgerichte 1im

Jahrhundert, die sıch ın ıhrer Tätıgkeıit fast ausschließlich auf die Schadensregulierung 1mM Falle
vorehelicher Schwangerschaften bzw. bei Ehekontlikten konzentrierten, ware ann galz 1mM Sınne
des Vertassers auf die Diversitikation des kulturellen Kosmos des Dorftes, der Infragestellung tra-
dierter relıg1öser un! kommunaler Leıtwerte infolge der veränderten Sozialstruktur der Dörter
erklären. Da der Bedeutungsverlust und dıe Verengung des Aktionsradius der Chorgerichte otfen-
sıchtlich ber keinerlei Reaktion der Obrigkeıt geführt hat, ware überdies fragen, inwıeweılt
sıch nıcht auch der Stellenwert der Chorgerichte 1n der Perzeption des Staates 1mM ahrhundertwandelte se1 durch den Auf- bzw. Ausbau VO Funktionsäquivalenten ın der taatlıchen (GJe-
richtsbarkeit (vgl ELW: 345), se1l adurch, da{fß durch theologische Neuorientie HSCH bzw. eıne
stärker säkulare Sıcht der Welt tradıtionellerweise VO den Chorgerichten abzustr nde Delikte als
nıcht ahndungswürdig eingestuft wurden. Norbert Haag

BARBARA KRUG-RICHTER: Zwischen Fasten und Festmahl. Hospitalverpflegung 1ın Müuüunster 1540
bıs 1650 Studien ZU!T Geschichte des Alltags, Bd 11) Stuttgart: Franz Steiner. 267 A zahlreiche
Tabellen. art. 1485,—

Untersuchungen ber die Ernährung der Menschen 1ın voriındustrieller eıt stehen generell VOTL der
Frage nach geeıgneten Quellen. Zumindest außerhalb der Oberschichten stehen kaum ırekte Quel-len ZUr Verfügung. 50 1St eın naheliegender Weg, anhand der teilweise u Überlieferung VO
Grofßhaushalten Rückschlüsse auf das Leben der Angehörigen der unteren Bevölkerungsschichtenzıehen. Seıt UIlt Dirlmeiers 1978 erschienenen Untersuchung Einkommensverhältnissen und
Lebenshaltungskosten iın oberdeutschen Stidten des Spätmuittelalters Sll'ld die Haushalte VO

Spitälern ımmer wıeder als Ausgangspunkt für einschlägige Studien gENULZL worden. uch Barbara
Krug-Richter sıeht 1n ıhrer der Uniuversıutät Münster ZUr!r Promotion ANSCHOMMENEC Arbeıit
die Spitäler als »grobes Abbild der städtischen Gesellschaft« S 21) Dıie Erkenntnisse über die
Ernährung der Spiıtalbewohner sollen über den Bereich der Anstalt hınaus Einblicke in das Alltags-leben vermuitteln.


